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Einwohnergemeinde Unterseen

- Gemehdebaureglement (GBR)

E Zonen- und Gebietsvorschriften

vt.1 Beschränkung von Zweitwohnungen und gewerbs-

mässig touristisch genuEten Wohnungen

Artikel 60.1

I Für die Definition der Begriffe Erstwohnung und Zweitwohnung ist
das Zweitwohnungsgesetz des Bundes (Z/VG; SR 702) massgebend.

2 Die Umnutzung von Räumlichkeiten aller Nutzungsarten zu gewerbs-

mässig touristisch genutzten Wohnungen gilt als baubewilligungs-
pflichtige Umnutzung.

3 Bei Neu- und Enreiterungsbauten sowie Umnutzungen ist mindes-
tens folgender Anteil der GFo, die derWohnnutzung gewidmet ist, der
Erstwohnungsnutzung vorbehalten (minimaler Erstwohnungsanteil;

EWA):

a) 50%€0% in der Dor2one,
b) 50%€0% im Wirkungsbereich cier UeO Nr. 1 "Altstadt',
c) 500/o€09e im Wirkungsbereich der UeO Nr. 4 "Bärenkurve",
d) 50%€090 im Wirkungsbereich derUeO Nr. 6 "Spielmatte", ausge-

nommen die darin bezeichnete Wohnzone W3,
e) 5Oo/o$e/o im Wirkungsbereich der USP ,Gurbe", ausgenommen

die darin bezeichnete Wohnzone W2 sowie die Zone für öffentli-
che Nutzung,

f) 50%30% in derZPP "stedtlt',
g) 50%30% in derZPP "Bahnhoßtrasse",
h) 70o/offi in den übrigen NuEungszonen,
i) bei Grundstücken, welche mehr als einer Bauzone zugewiesen

sind, gelten die Bestimmungen jener Zone, welche flächenmässig
den grössten Anteil ausmacht.

a ln folgenden Wirkungsbereichen wird kein EWA festgetegt:

a) in den Wirkungsbereichen der UeO Nr. 14 "CampingplaE Jung-
frau", UeO Nr. 15 "Campingplatz Lazy Rancho", UeO Nr. 16

"Campingplatz Hobby'', UeO Nr. lT "Neuhaus-Manorfarm" sowie
im Wirkungsbereich des USP "Gelber Brunnen-Bätterich",

b) in NuEungszonen, in welchen Wohnnutsung nicht erlaubt ist bzw.

nur Wohnraum für das betriebsnotwendige Personal zur Verfü-
gung steht,

c) im Sektor 1 der UeO Nr. 27 "Eichzun-Lehnzun".

s Der Gemeinderat kann im Falle des erbrechtlichen Eigentumsüber-
gangs einer Erstwohnung, unter zweckmässigen Auflagen Ausnah-
men gewähren, wenn der Enrverlcer oder Benützer der Wohnung be-
sonders enge und schubrürdige Beziehungen zur Gemeinde nach-
weist und keine öffentlichen lnteressen verletzt werden.
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ln anderen besonderen Fällen, wie vorübergehender Veränderung

des Aufenthaltsortes aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen

und dergleichen, kann der Gemeinderat befristet Ausnahmen gestal

ten.

6 Der rninimale EWA ist für jedes Gebäude seicständig einzuhalten. Er

ist im Grundbuch einzutragen.

7 ln den im Zonenplan bezeichneten Wohnzonen sowie in folgenden

Wirkun gsbereichen ist es nicht zulässig, der Wohnnutzung gewidmete

Flächen (Erst- und Zweitwohnungen) kuzzeitig, zu vermieten.

- ZPP "Eigermatte" 2. Teilgebiet im Teilgebiet mit Bestimmungen

derWohnzone,

- ZPP'Weissenaustrasse",

- ZPP "Breite": im Teilgebiet mit Bestimmungen derWohnzone,

- ZPP "DorfiTatte" 2. Teilgebiet,

- ZPP "Underem Bärg ll",

- ZPP"Brandweg",

- UeO Nr. 6 "Spielmafte": in der im Übeöauungsplan fesQelegte

Wohnzone W3,

- UeO Nr. 8 "Eigerrnatte",

- UeO Nr. 10'Wellenacher-Rychegarte": in den im Überbauungs-

plan gekennzeichneten Baufeldern Wohnen'\M',

- UeO Nr. 13 "Underem Bärg 1",

- USP "Gurben": in der im Überlcauungspian festgelegte Wohnzone

w2,
- USP "Goldey": in der im Überlcauungsplan festgelegten Wohnzo-

nen W2 und W3.

ln den übrigen Zonen ist die kuzzeitige Vermietung unter Vorbehalt

allfällig notwendiger bau- und gastgewerberechtlicher Bewilligungen

zulässig. Als kurzzeitig gilt eine Vermietung, wenn sie weniger als 3

Nächte beträgt

Ausgenommen dävcn sind Campingplätze, Hotel- und Ferienhauszo-

nen.

8 Ftrr alle vor dem 17.01.2019 bestehenden und rechtmässig bewil-

ligten Zweitwohnungen sowie für Wohnungen, die im Sinne von

Abs. 7 bereits vor diesem Datum kuzzeitig touristisch vermietet wur-

den, gilt die Besitzstandsgarantie im Umfang von ArL 11 A lG.

e Der Gemeinderat erlässt die zum Vollzug dieser Vorschriften not-

wendigen Ausführungsbestimm ungen.

10 Die Gemeinde führt ein Veaeichnis über den aktuellen Stand von

Zweiiwohnungen.

lm Baugesuch ist anzugeben, welche Wohnungen als Erstwohnungen

gelten. ln der Baubewilligung sind die Erstwohnungen mit einem
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Einwohnergemeinde Unterseen
Gemein.iebaureglement (GBR)

Zweckentfremdungsverlcot, das vor Baubeginn im Grundbuch anzu-
merken ist, zu belegen.

Die Bauverwaltung ist befugt, die zum Vollzug nötigen lnformationen
und Auskünfte von den Grundeigent0mem einzufordem sowie auf die
dahingehenden Daten der Einwohnerkontrolle zuzugreibn.
Die Bauverwaltung und die Einwohnerkontrolle führen äberdie Einhal-

tung der Erstwohnungsanteile periodisch Konirollen durch, mit cienen

sie die Baupolizeibehörde beauftragt.

Widerhandlungen, Übergangs- und Schluss-
bestimmungen

Artikel SS

Die Anderungen des Gemeindebaureglements treten am Tag nach

der Publikation der Genehmigung in Kraft.
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Genehmigungsvermerke
Beschränkung von Zweitwohnungen und gewerbsmässig touristisch
genutzten Wohnungen

08.06. bis 07.O7.2020

29.09.2023

26.10. und 02.11.2023

26.10. bis 27.11.2023

15.12.2023

o8.o1.2024

durch den Gemeinderat am

11.03.2024

18.04. und 25.44.2024

18.04. bis 17.05.2024

0

0

0

24.06.2024

Präside

l ,y,
Jürgen Peter Beuggert

Die
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eindeschreiber

Peter Beuggert

Genehmigt durch das Amt fllr Gemeinden und Raumordnung des Kantons
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